
20101
Fassung 05/24
1/3

Ziel des Programms ist die Förderung von Investitionsvor-
haben in die öffentliche und soziale Infrastruktur insbesondere 
in Infrastruktur der Bereiche Bildung, Breitband, erneuerbare 
Energien und in Maßnahmen zur Schonung des Klimas. 
Hierfür vergibt die NRW.BANK passgenaue und langfristige 
Finanzierungen. 

1.  Antragsteller 

Gefördert werden:

– Unternehmen1, 
–  Angehörige der freien Berufe,
–  private Investoren.

Für Unternehmen aus dem Sektor Fischerei/Aquakultur  
sowie aus dem Bereich der Primärerzeugung der im Anhang I 
AEUV aufgeführten landwirtschaftlichen Erzeugnisse ist 
eine Antragstellung nicht möglich.

Ferner sind Unternehmen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
von einer Förderung ausgeschlossen.

2.  Verwendungszweck

 Gefördert werden Investitionen in die öffentliche und/oder 
soziale Infrastruktur in Nordrhein-West falen. 
Beispielsweise:

–  Soziale Infrastruktur
 –  Sport-, Freizeit und Begegnungsstätten, 
 –  Infrastruktur für Pflegebedürftige und Menschen mit 

Behinderungen (Einrichtungen der Altenpflege und für 
betreutes Wohnen, Wohnheime und Werkstätten für 
Menschen mit  Behinderungen), 

 –  Einrichtungen zur temporären Unterstützung von Men-
schen in schwierigen Lebenslagen,

 –  Krankenhäuser,
 –  Einrichtungen der Flüchtlingshilfe.

–  Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (Erstellung/Sanierung  
kommunaler Straßen usw.),

–  Maßnahmen der Stadt- und Dorfentwicklung 
 –  Städtebaumaßnahmen (Stadtteilentwicklung, Sanierungs- 

und Umstrukturierungsmaßnahmen usw.),
 –  Infrastrukturen zur Entwicklung des ländlichen Raums 

(Fremdenverkehrsinfrastruktur, Dorferneuerungsmaß-
nahmen usw.),

 –  Infrastruktur der Grundver- und Entsorgung (Wasser, 
Abwasser, Energie, Abfall usw.),

 –  Infrastruktur der allgemeinen Verwaltung sowie der  
öffentlichen Sicherheit und Ordnung,

 –  Maßnahmen zur Luftreinhaltung,
 –  Maßnahmen zum Lärmschutz.

–  Sonstige Maßnahmen der öffentlichen Infrastruktur.

Zusätzlich sind Investitionen in folgenden Förderfenstern 
möglich:

Erneuerbare Energien
– Energieerzeugung,
– Energiespeicherung,
– Energieverteilung.

Klima
– Umweltschonende Mobilität
 –  emissionsfrei2 betriebene Schienennetze, Radwege/ 

-verkehrsinfrastruktur inklusive Depots/Betriebshöfe für 
emissionsfreie Fahrzeuge,

 –  an öffentliche Gebäude angeschlossene Parkplätze für 
umweltschonende Mobilität,

 –  Verbindung verschiedener Verkehrsträger (z. B. durch 
Mobilitätsstationen, Fahrradstationen, Fahrradpark-
möglichkeiten),

– Klimagerechte Baumaßnahmen
 –  Maßnahmen zugunsten klimagerechter Nichtwohn-

gebäude, (Bei Neubau [Effizienzgebäude-Standard 40 
und 40 QNG] und Sanierung [Effizienzgebäude- 
Standard 40, 55, 70 und Denkmal]),

 –  Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung 
(Nicht-Gebäudesektor),

– Effiziente Entsorgungs- und Kreislaufwirtschaft
 –  Bau, Erweiterung, Betrieb sowie Erneuerung von 

 Systemen zur Wassergewinnung, -behandlung und 
-versor gung (= Wasserversorgungssysteme)

  –  Bau, Erweiterung, Betrieb: a) Der durchschnittliche 
Nettoenergieverbrauch für Entnahme und Behand-
lung beträgt höchstens 0,5 kWh/m3 Wasser für die 
Wasserversorgung oder b) die Wasserverlustrate 
wird nach der Bewertungsmethode des Infrastruktur-
Leckage index (ILI) berechnet und der Schwellenwert 
beträgt 1,5 oder weniger.

  –  Erneuerung: a) Senkung des durchschnittlichen 
Netto energieverbrauchs des Systems um minde-
stens 20%  gegenüber der über drei Jahre gemit-
telten eigenen Ausgangsleistung, einschließlich Ent-
nahme und  Behandlung, gemessen in kWh/m3 
Wasser für die  Wasserversorgung oder b) Verringe-
rung der Lücke zwischen der über drei Jahre gemit-
telten Wasser verlustrate und einem ILI von 1,5 um 
mindestens 20%.

 –  Bau, Erweiterung, Betrieb sowie Erneuerung von 
 Abwassersammel- und -behandlungssystemen

  –  Bau, Erweiterung und Betrieb: Der netto Energie-
bedarf einer Abwasserbehandlungsanlage beträgt 

   –  Max. 35 kWh/Einwohner Äquivalent (EW) pro Jahr 
bei einer Kapazität von nicht mehr als 10.000 EW

   –  Max. 25 kWh/Einwohner Äquivalent (EW) pro  
Jahr bei einer Kapazität zwischen 10.000 und 
100.000 EW

   –  Max. 20 kWh/Einwohner Äquivalent (EW) pro Jahr 
bei einer Kapazität von mehr als 100.000 EW.
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1    Erfasst privat-, öffentlich-rechtlich- und gemeinnützig organisierte Rechtsformen. Daneben auch privatrechtlich organisierte ausländische Rechtsformen.
2  Emissionsfreiheit im Rahmen des Klimafensters ist gegeben, wenn die Antriebstechnik des Transportmittels ohne Verbrennertechnologie (Diesel/Benziner) 

erfolgt.
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  –  Erneuerung: Der durchschnittliche Energiebedarf 
sinkt bei einer unveränderten Nutzung gegenüber 
dem – über drei Jahre gemittelten – Energiebedarf 
vor der  Erneuerung um 20% (gerechnet auf kWh/
Einwohner Äquivalent).

 –  Effizientere Gewinnung, Aufbereitung und Verteilung 
von Frischwasser

    Die Maßnahmen müssen zu einer Effizienzsteigerung 
und einem Rückgang der Wasserverluste um minde-
stens 20% führen und den Energieverbrauch auf durch-
schnittlich unter 0,5 kWh/m³ senken.

 – Transport und Speicherung von C02.

Bildung
–  Schulen, Kindergärten, OGS, Einrichtungen der Integra-

tion und Bildung, VHS, (private) Hochschulen usw.

Breitband
–  Glasfaserkabel, glasfasertaugliche Leerrohre, Verteiler-

kästen, Richtfunktechnik usw.

Infrastruktureinrichtungen, die fast ausschließlich durch 
gewerbliche Unternehmen oder Freiberufler genutzt 
 werden3  und reine wohnwirtschaftliche Vorhaben, die 
 keinen sozialen Zweck verfolgen (z. B. Pflegedienst leistungen), 
sind von einer Förderung aus diesem Programm ausge-
schlossen. Die Umfinanzierung bereits abgeschlossener 
Infrastrukturmaßnahmen ist nicht möglich.

Mitfinanziert werden:

–  Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (außer bei Breit- 
bandinfrastruktur),

–  gewerbliche Baukosten,

–  Anschaffung von Inventar/Ausstattungen und Maschinen, 

–  Betriebs- und Geschäftsausstattung,

–  Kosten zum Erwerb von Lizenzen (außer laufende Lizenz-
gebühren),

–  im Rahmen der Rekommunalisierung im Energiebereich 
kann auch der Erwerb von Anteilen an Versorgungs-
betrieben und von Netzen/Produktionskapazitäten finan-
ziert werden.

Die verbindlichen ESG-Fördervoraussetzungen der NRW.BANK 
geben für förderfähige Vor haben und deren Antragsteller 
einzuhaltende  Bedingungen vor oder schließen diese 
grundsätzlich von einer Finanzierung aus. Um nachhaltige 
Transformationen zu ermöglichen, können unter besonderen 
Umständen  Förderungen von grundsätzlich ausgeschlos-
senen Antragstellern4, dennoch umsetzbar sein. Die ESG-
Fördervoraussetzungen und weiter gehende Informationen 
zum Thema Nachhaltigkeit der NRW.BANK sind unter 
www.nrwbank.de/nachhaltigkeit zu finden.

3.  Umfang der Förderung

Finanzierungsanteil:
Bis zu 100% der förderfähigen Investitionskosten.

Höchstbetrag: 150 Mio. €

Abweichende Darlehenshöchstbeträge können im Einzel-
fall und auf Anfrage gesondert festgelegt werden.

4.  Darlehenskonditionen

Laufzeit:
Die Darlehenslaufzeit liegt zwischen 3 und 30 Jahren. Sie 
kann flexibel an den Bedürfnissen des Einzelprojekts aus-
gerichtet werden.

Das Darlehen wird als Annuitäten- oder Ratendarlehen aus-
gereicht. 

Zinssatz:
Zinsbindungen von bis zu 30 Jahren sind möglich.

Die NRW.BANK bietet in den genannten Förderfenstern 
besonders günstige Zinsen an. Alle  indikativen Zinssätze 
sind im Internet unter www.nrwbank.de/konditionen abruf-
bar. Der endgültige Zinssatz wird mit der Hausbank bei 
Zusage des Refinanzierungsdarlehens vereinbart.

Die Darlehen werden mit einem kundenindividuellen  
Zinssatz im Rahmen des am Tage der Zusage geltenden 
Maximalzinssatzes der jeweiligen Preisklasse zugesagt.  
Der Zinssatz wird unter Berücksichtigung der wirtschaft-
lichen Verhältnisse des Kreditnehmers (Bonität) und der 
Werthaltigkeit der für das Darlehen gestellten Sicherheiten 
von der Hausbank festgelegt. Hierbei erfolgt eine Einord-
nung in eine von der NRW.BANK vorgegebene Bonitäts- 
und Besicherungsklasse. Durch die Kombination von Boni-
täts- und Besicherungsklasse ordnet die Hausbank das 
Darlehen einer von der NRW.BANK vorgegebenen Preis-
klasse zu. Jede Preisklasse deckt eine Bandbreite ab, die 
durch eine feste Zinsobergrenze (Maximalzinssatz) abge-
schlossen wird. Die Ermittlung der Preisklasse basiert auf 
dem Risikogerechten Zinssystem der KfW. Einzelheiten zur 
Ermittlung des kundenindividuellen Zinssatzes sind den 
 Erläuterungen der NRW.BANK zum Risikogerechten Zins-
system zu entnehmen.

Tilgung:
Vierteljährlich nach Ablauf der Tilgungsfreijahre (maximal 
10 Jahre). Eine vorzeitige ganze oder teilweise außerplan- 
mäßige Tilgung des ausstehenden Darlehensbetrages kann 
unter Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung erfolgen.

Nichtabnahmeentschädigung:
Bei einer (teilweisen) Nichtabnahme des Darlehens ist 
eine Nichtabnahmeentschädigung zu zahlen, wenn das 
ursprünglich zugesagte Darlehensvolumen den Betrag von 
einer Million Euro übersteigt. Bei ursprünglich zugesagten 
Darlehensbeträgen bis zu einschließlich einer Million Euro 
ist keine Nichtabnahmeentschädigung zu zahlen.

Auszahlung: 100%

Bereitstellungsprovision:
0,15% pro Monat, ab dem 7. Monat nach Vertragsschluss.

5. Besicherung

 Das Darlehen ist im Rahmen der Möglichkeiten des Antrag-
stellers banküblich zu besichern. Form und Umfang der 
Besicherung werden im Rahmen der Darlehensverhand-
lungen zwischen dem Antragsteller und der Hausbank ver-
einbart. Die Hausbank trägt grundsätzlich das volle Obligo 
gegenüber der NRW.BANK.

3   Ausschluss gilt nicht für das Förderfenster Erneuerbare Energien
4   siehe 2.1 der ESG-Fördervoraussetzungen

https://www.nrwbank.de/de/die-nrw-bank/dafuer-stehen-wir/nachhaltigkeit
http://www.nrwbank.de/konditionen
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6. EU-Beihilfebestimmungen

 Die Gewährung von Darlehen aus diesem Programm 
 erfolgt auf der Grundlage der De-minimis-Verordnung 
(Verordnung [EU] Nr. 2023/2831 der Kommission vom  
13. Dezember 2023 über die Anwendung der Artikel 107 
und 108 des Vertrages über die Arbeitsweise der Euro-
päischen Union auf De-minimis-Beihilfen, ABl. Reihe L, 
15. Dezember 2023). 

Nähere Informationen zu De-minimis-Beihilfen finden Sie 
unter www.nrwbank.de/de-minimis.

7. Antrags-/Zusageverfahren

 Der Antrag für das Darlehen der NRW.BANK ist auf den 
dafür vorgesehenen Vordrucken bei einem Kreditinstitut 
(Hausbank) nach Wahl des Antragstellers zu stellen und 
von diesem – gegebenenfalls über ein Zentralinstitut – der 
NRW.BANK zuzuleiten.

Mit dem Vorhaben sollte vor Antragstellung nicht begonnen 
worden sein. Als Beginn des Vorhabens ist grundsätzlich 
der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden  
Lieferungs- oder Leistungsvertrags zu werten. Bei Baumaß-
nahmen gelten Grunderwerb, Planung und Bodenunter-
suchung nicht als Beginn des Vorhabens. Grunderwerbs- 
und Planungskosten sowie Ausgaben für Bodenunter- 
suchungen, die vor Antragstellung entstanden sind, sind 
förderbar, soweit sie im unmittelbaren Zusammenhang mit 
der zu fördernden Maßnahme stehen.

Die Zweckbindung der aus diesem Programm geförderten 
Wirtschaftsgüter entspricht der Dauer der ersten Zinsbin-
dung, jedoch mindestens fünf Jahre nach Abschluss des 
Investitions vorhabens. Basiert die Nutzung einer Infra-
struktureinrichtung auf einem Miet-, Pacht- beziehungsweise 
Nutzungsvertrag, so muss dieser zunächst mindestens eine 
Vertragslaufzeit von fünf Jahren aufweisen.

Es besteht die Möglichkeit, gemeinsam mit der NRW.BANK 
im Rahmen von Kommunikationsmaßnahmen auf das 
 geförderte Projekt hinzuweisen (z. B. im Rahmen eines 
Pressetermins oder durch gegenseitige Verlinkung auf den 
jeweiligen Internetseiten). In diesen Fällen kann die   
NRW.BANK das Förderprojekt für eigene werbliche  Zwecke 
nutzen. Gegebenenfalls kann auch eine Plakette zur Ver-
fügung gestellt werden, die auf die Förderung durch die 
NRW.BANK  hinweist.

Die Hausbank hält die antragsgemäße Verwendung der 
Darlehensmittel nach.

Ein Rechtsanspruch auf ein Darlehen aus diesem Programm 
besteht nicht.

Informationen erhalten Sie bei der

NRW.BANK NRW.BANK
Kavalleriestraße 22 Friedrichstraße 1
40213 Düsseldorf 48145 Münster

Service-Center: + 49 211 91741-4800
E-Mail:  info@nrwbank.de
Internet:  www.nrwbank.de/infrastruktur

https://www.nrwbank.de/de/foerderung/dokumente/binary-de-minimis-beihilfen-kundeninformation.pdf?contentType=application/pdf&pfad=/6/3/7263/
mailto:info%40nrwbank.de?subject=
http://www.nrwbank.de/infrastruktur

